
 
 
 
 

    

Dezernent/Leiter 
der federführenden 
Stelle 

Dezernent/Leiter 
der mitwirkenden 
Stelle 

Kenntnisnahme des 
Kämmerers 

Mitzeichnung 
sonstiger Stellen 

Bürgermeister 

 

Wahlperiode / Vorlagen-Nr.: 
 

2009-2014 SV 0773
Datum: 

07.01.2013

S i t z u n g s v o r l a g e  

Status:  
öffentlich

Beratungsfolge: Haupt- und Finanzausschuss 
Rat der Stadt Übach-Palenberg 

Federführende Stelle: Fachbereich 1 Allgemeine Verwaltung 
 
Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Übach-
Palenberg 
hier: Anpassung aufgrund der Änderungen der Gemeindeordnung NRW 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Die Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Übach-Palenberg vom 
17.11.1999 wird wie folgt geändert: 
 
§ 17 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 
„Der Bürgermeister ist berechtigt und auf Verlangen eines Ratsmitgliedes verpflichtet, 
zu einem Punkt der Tagesordnung vor dem Rat Stellung zu nehmen.“  
  
 
 
Begründung: 
 
Mit der o. g. Änderung wird der Änderung der Gemeindeordnung NRW (§ 69 Absatz 1 Satz 
2 GO NRW) Rechnung getragen. Hier wurden in § 69 Absatz 1 Satz 2 die Wörter „Fünftels 
der Ratsmitglieder oder einer Fraktion“ durch das Wort „Ratsmitgliedes“ ersetzt. 
 
 
 
 
 
 
 


